
Sächsischer Schützenbund e. V. 

Beitragsordnung 



Beitragsordnung des Sächsischen Schützenbundes e. V. 

Seite 2 von 2 

Beschluss der Delegiertenversammlung vom 17.08.2024

Beitragsordnung für die Sport- und Wettkampfjahre 2025 und 2026

Gemäß § 12 Pkt. 1 der Satzung des SSB, wird die Beitragshöhe pro mittelbares Mitglied 
von der Delegiertenversammlung des SSB durch Beschluss festgelegt. Dieser Beschluss 
gilt für die Beitragsjahre 2025 und 2026.

Die Mitgliedsbeiträge werden für die Personal- und Sachausgaben des SSB verwendet. Mit 
der Zahlung der Mitgliedsbeiträge sind der Versicherungsschutz entsprechend des 
Rahmenversicherungsvertrages des SSB sowie der Beitrag an den DSB & DOSB 
abgedeckt. 

1. Beitragspflichtige Mitglieder des SSB sind die Schützen- und Bogensportvereine.

2. Die Höhe des Jahresbeitrages für die Schützen- und Bogensportvereine, wird jährlich auf 
Grundlage der Mitgliedermeldungen gemäß § 12 Nr. 2 und 4 der Satzung des SSB ermittelt. Die 
Mitgliedermeldung ist bis zum 31.12. abzugeben.

3. Der Jahresbeitrag ist unabhängig vom Zeitpunkt des Eintrittes voll zu zahlen (§ 12 Nr. 4 Satz 2 der 
Satzung des SSB).

4. Die Mitgliedsbeiträge werden entsprechend der Wettkampf-Altersklasse erhoben.

5. Für Schützen- und Bogensportvereine, die Mitglied des Landessportbundes sind, betragen die 
Beiträge:

• Schüler-, Jugend- und Juniorenklasse 12,00 €
• für alle anderen Altersklassen 19,00 €.

6. Für Schützen- und Bogensportvereine, die nicht Mitglied des Landessportbundes sind, betragen 
die Beiträge:

• Schüler-, Jugend- und Juniorenklasse 16,00 €
• für alle anderen Altersklassen 26,00 €.

7. Sofern kein SEPA-Lastschrifteinzug vorliegt, wird der Beitrag mit Zugang der Rechnung fällig 
und ist innerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Tagen auf das Konto des SSB zu überweisen.

8. Schützen- und Bogensportvereine, die das Zahlungsziel von 30 Tagen überschreiten, erhalten eine 
Mahnung und kommen in Verzug. Ab diesem Zeitpunkt besteht kein Anspruch auf 
Versicherungsschutz entsprechend des Rahmenversicherungsvertrages des SSB.

9. Sofern auf die zweite Mahnung keine Zahlung erfolgt und das Zahlungsziel um 8 Wochen 
überschritten wird, kann der Schützen- und Bogensportverein gemäß § 11 der Satzung des SSB 
ausgeschlossen werden.
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